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zu 376/J Ä n fra ge b e a n t w.o r tu n g 

Auf die Anfra.ge der Abg. Dr. G red 1 e r und Genossen, betreffend 
I 

die Ausdehnun.g der Zuständigkeit des Verf'a.saungsgeriohtshofes als Wahlgerichts ... 
hof (Art. 141 B .... va.) auf die Wahlen in berufliohe Vertretungskörper und auf 
die Wablen innerhalb von allgemeinen VertretungskCi~.obatten .. teilt Bundes
kanzler Ing. Ra.a b nachstehendes mit: 

Die BundeBreeie~g hat es' zwar schon in ih~el' Antra.gebeantwortung 
vom 6.Soptember 1950, Zl.3580-2a/50, auf ~ine den gleichen Gegenstand be
treffende Anfrage vom 12.Juli 1950 als zweckmässig und ricbtig bezeichnet, 
die Zuständigkeit des Verfa.ssungsgerichtsbofes als Wa.h1geriohtshot auszu
dehnen. ,Diese Erklä.rung ha.be ich in meiner Beantwortung vom l8.April 1955 
au.t die Anfrage der Abg.Dr.Gredler, Dr.Pteifer, Herzele und Genossen zu 
'Br:. 286/ J wie.derhol t. Wenn aber an eine Novellierung des Bundes-Verfassungs
&,esetzes in diesemPunk1ie herangetreten wird, ergibt sieb zwa.ngsläufig eine 
Reihe weiterer Fragen, die der Bereinigung bedürfen und 1n diesem Zusammen-

'hang geklärt werden sollten. Geht ,es doch aus gesetsessystematisohen Gründen 
nicht. an, bloss e:l.nzelne Detailt'ragen herauszugreifen. Die Bundesverfassung 
1st ein Grundgesetz, das ~u'f lange Sicht hinaus das Leben der Staa.tsbürger, 
die Beziehungen derselben zum StEl.Iit und die Organisat1o!1 des Sta.ates regeln. 

~ 

soll. Die vorgesohlagene Novellierung soll sicher 1m Zusammenhang ~t·soh<>n 
, ' 

Qlsher vorliegenden anderen Novel11erungsplän.en berücksichtigt werden. 
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